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I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

             UNITEDLABELS Aktiengesellschaft 

(2) Sie hat ihren Sitz in Münster. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Lizenz-

produkten sowie die Entwicklung und der Erwerb von Lizenzrechten zu deren Vermark-

tung im In- und Ausland. 

 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Ge-

genstand des Unternehmens direkt oder indirekt fördern. Sie kann zu diesem Zweck 

auch andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an ihnen 

beteiligen sowie Niederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist  

außerdem ermächtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen 

auszugliedern oder verbundenen Unternehmen zu überlassen. 

 

§ 3 Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bundes-

anzeiger. 

 

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können 

auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 

 

(3) § 43 Abs. 1 des Gesetzes über den Wertpapierhandel (WpHG) findet keine An-

wendung. 

 

II. Grundkapital und Aktien 

 

§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 6.930.000,00 (in Worten: Euro sechs 

Millionen neunhundertdreißigtausend). Es ist eingeteilt in Stück 6.930.000 auf den In-

haber lautende Stückaktien. 
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(2) Das bei der Gründung der Gesellschaft vorhandene Grundkapital in Höhe von  

€ 3.000.000,00 wurde durch die formwechselnde Umwandlung der im Handelsregister 

des Amtsgerichts Münster unter der HRB 2739 eingetragenen Duke Internationale Mo-

de GmbH erbracht. 

 

(3) Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Aufsichtsrats Form und Inhalt der Ak-

tienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine. Der Anspruch des 

Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. Über mehrere Aktien ei-

nes Aktionärs oder über alle Aktien kann auch eine Urkunde ausgestellt werden (Glo-

balurkunde). Die Ausgabe von Einzelurkunden oder Sammelurkunden kann auch von 

der Kostenübernahme durch den jeweiligen Aktionär abhängig gemacht werden. 

 

(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend 

von § 60 Abs. 1 und 2 AktG bestimmt werden. 

 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22. Juni 

2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 

EUR 2.520.000,- durch Ausgabe von bis zu 2.520.000 neuen, auf den Inhaber lauten-

den nennbetragslosten Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2015). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzu-

räumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit 

der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der 

Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Be-

zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

 

- soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen; 

- wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen 

oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwe-

cke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden; 

- wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 % des Grundkapitals nicht über-

steigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich 

unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Ermächti-

gung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Aus-

schluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG zu berücksichtigen. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist er-
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mächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Ge-

nehmigten Kapitals anzupassen. 

 

(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 2.100.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

2.100.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2014/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die 

Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die auf der Grundlage 

der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. August 2014 von der Gesellschaft 

bis zum 18. August 2019 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht Ge-

brauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt 

werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Aus-

übung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflich-

ten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kaitalerhöhung 

festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen. 

 

III.  Vorstand 

 

§ 5 Zusammensetzung, Geschäftsführung 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl 

der Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat.  

 

(2) Der Aufsichtsrat kann stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen und bei mehre-

ren Vorstandsmitgliedern einen Vorsitzenden des Vorstands ernennen.  

 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung sowie 

der Geschäftsordnung für den Vorstand. 

 

(4) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Be-

schluss bestimmen, dass bestimmte Geschäfte des Vorstands im Innenverhältnis sei-

ner Zustimmung bedürfen. 

 

(5) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der an der 

Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands gefasst. Bei Stimmengleich-

heit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 

 

(6) Die Vorstandsmitglieder sollten nicht älter als 70 Jahre sein. 
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§ 6 Vertretung der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstands-

mitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Ist nur ein Vor-

standsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein.  

 

(2) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einem, mehreren oder allen Vorstandsmit-

gliedern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 

181 BGB für den Fall der Mehrvertretung erteilt wird.  

§ 112 AktG bleibt unberührt.  

 

IV. Aufsichtsrat 

 

§ 7 Zusammensetzung und Amtsdauer 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung ge-

wählt werden. Die Hauptversammlung kann gleichzeitig mit der Wahl der Aufsichts-

ratsmitglieder für jedes Aufsichtsratsmitglied Ersatzmitglieder oder auch für mehrere 

Aufsichtsratsmitglieder zusammen ein Ersatzmitglied wählen. Der Beschluss muss be-

stimmen, für welche Aufsichtsratsmitglieder das oder die Ersatzmitglieder gewählt wer-

den. 

 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem 

Beginn der Amtszeit beschließt, es sei denn, im Bestellungsbeschluss wird eine kürze-

re Amtszeit festgelegt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mit-

gerechnet.  

 

(3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist berechtigt, sein Amt jederzeit durch schriftliche 

Erklärung gegenüber der Gesellschaft mit einer Frist von zwei Monaten niederzulegen. 

 

(4) Legt ein Aufsichtsratsmitglied sein Amt nieder oder scheidet ein Aufsichtsratsmit-

glied aus anderen Gründen aus, so ist alsbald eine Ersatzwahl vorzunehmen, es sei 

denn, dass für das ausgeschiedene Mitglied ein Ersatzmitglied gewählt ist. Für die Er-

satzmitglieder und die durch die Ersatzwahl gewählten Mitglieder gilt die Amtszeit des 

ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes. 

 

(5) Zur Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft sollen in der Regel nur Per-

sonen vorgeschlagen werden, die das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
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§ 8 Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung, mit de-

ren Beendigung die Amtszeit der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder be-

ginnt, in einer Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner 

Mitte für die Dauer seiner Amtszeit einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vor-

sitzenden. 

 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter aus dem Aufsichtsrat aus oder legt 

sein Amt als Vorsitzender oder Stellvertreter nieder, so ist unverzüglich eine Neuwahl 

für den Rest der Amtszeit vorzunehmen. 

 

(3) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden in dessen Namen von dem Vorsitzen-

den und, wenn dieser verhindert ist, von dessen Stellvertreter abgegeben. 

 

§ 9 Einberufung/Beschlussfassung 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden – in seinem Ver-

hinderungsfalle von seinem Stellvertreter – schriftlich einberufen und zwar mit einer La-

dungsfrist von 8 Tagen. Der Aufsichtsratsvorsitzende – im Verhinderungsfall sein Stell-

vertreter – bestimmt den Sitzungsort und leitet die Sitzung. Bei der Berechnung der La-

dungsfrist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht 

mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende – im Verhinderungsfall sein 

Stellvertreter – die Frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, fernschriftlich oder tele-

grafisch einberufen. 

 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung ord-

nungsgemäß geladen sind und die Hälfte, mindestens jedoch drei seiner Mitglieder – 

darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter – an der Abstimmung teilnehmen. Ab-

wesende Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

dadurch teilnehmen, dass sie durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied oder durch eine 

nach § 109 Abs. 3 AktG zur Teilnahme berechtigte Person ihre schriftliche Stimmabga-

be überreichen lassen. 

 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung die seines Stellvertreters den Ausschlag. 

 

(4) Über die Beschlüsse des Aufsichtsrats ist ein Protokoll zu fertigen, das der Vorsit-

zende unterzeichnet. Der Aufsichtsrat kann sich im Übrigen eine Geschäftsordnung ge-

ben. 



Satzung der UNITEDLABELS Aktiengesellschaft                               
 

 6 

 

(5) Auf Vorschlag des Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder seines Stellvertreters ist ei-

ne Beschlussfassung im Wege schriftlicher, fernschriftlicher (Telefax, E-Mail) oder 

fernmündlicher Abstimmung auch ohne Einberufung einer Sitzung zulässig, wenn kein 

Mitglied des Aufsichtsrats dem Verfahren widerspricht. 

  

§ 10 Vergütung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten, neben der Erstattung ihrer Auslagen, eine 

feste, in vier gleichen Raten quartalsweise zu zahlende Vergütung von € 10.000,00, der 

Vorsitzende erhält das Doppelte dieser Vergütung.  

 

(2) Daneben erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine variable Vergütung, die sich 

mit 0,25 % des Konzernjahresüberschusses (vor Zahlung dieses variablen Vergütungs-

teils), maximal € 10.000,00, ermittelt. 

 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten eine zusätzliche Vergütung von 

€ 2.000,00, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält das Doppelte dieser Ver-

gütung.  

 

(4) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Sitzung des Auf-

sichtsrats und seiner Ausschüsse, an der sie teilnehmen, ein Sitzungsgeld von 

€ 1.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses erhalten das doppelte Sitzungsgeld. Finden mehrere Sitzungen an einem Tag 

statt, wird das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

 

(5) Den Aufsichtsratsmitgliedern wird die auf ihre Gesamtvergütung einschließlich der 

Sitzungsgelder und den Auslagenersatz gesetzlich entfallende Umsatzsteuer von der 

Gesellschaft erstattet. 

 

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine Vermögensschaden-Haftpflicht-

Versicherung für Organmitglieder einbezogen, soweit die Gesellschaft eine solche un-

terhält; diese kann auch einen angemessenen Selbstbehalt vorsehen. Die Prämien 

hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

 

§ 11 Aufgaben des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat die Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Sat-

zung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Dem Aufsichtsrat steht auch das 

Recht zu, die Hauptversammlung einzuberufen. 
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(2) Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtrats zu folgenden Maßnahmen: 

 

a) zur Feststellung der jährlichen Unternehmensplanung (Finanz-, Personal- und Inves-

titionsbudget); 

 

b) zum Erwerb und zur Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; 

 

c) zur Errichtung und zur Aufhebung von Zweigniederlassungen; 

 

d) zur Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Geschäftszweige; 

 

e) zur Gründung, zum Erwerb, zur Veräußerung und zur Liquidation von Unternehmen 

sowie Beteiligungen an Unternehmen, zum Abschluss, wesentlichen Änderungen und 

Aufhebung von Unternehmensverträgen nach § 291 ff. AktG, soweit hierüber nicht die 

Hauptversammlung beschließt; 

 

f) zur Erteilung von Prokuren und Generalvollmachten; 

 

g) zur Übernahme von Bürgschaften, Sicherheitsleistungen und Garantien, soweit sie 

sich nicht auf den normalen Geschäftsbetrieb beziehen. 

 

Einer Zustimmung zu Maßnahmen nach Buchstaben c), d), e) oder g) im Einzelfall be-

darf es nicht, wenn diesen bereits im Rahmen der jährlichen Unternehmensplanung 

(Buchstabe a) zugestimmt wurde. 

 

(3) Der Aufsichtsrat kann darüber hinaus für den Einzelfall oder generell bestimmen, 

dass bestimmte Geschäfte oder Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vor-

genommen werden dürfen. 

 

(4) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur de-

ren Fassung betreffen, insbesondere entsprechend dem Umfang von Kapital-

erhöhungen aus genehmigtem und bedingtem Kapital. 

 

V. Hauptversammlung 

 

§ 12 Ort und Einberufung, virtuelle Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen 

Börsenplatz statt. 
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(2) Sie wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. 

 

(3) Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate eines je-

den Geschäftsjahres abgehalten. Außerordentliche Hauptversammlungen können so 

oft einberufen werden, wie es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint. 

 

(4) Für die Einberufungsfrist gelten die gesetzlichen Vorschriften.  

 

(5) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und 

Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Wei-

se zuzulassen.  

 

(6) Der Vorstand ist für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung der von der 

Hauptversammlung am 5. Juli 2023 beschlossenen Ergänzung der Satzung um diesen 

Absatz (6) in das Handelsregister der Gesellschaft ermächtigt, vorzusehen, dass die 

Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am 

Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Wird eine 

virtuelle Hauptversammlung abgehalten, sind die hierfür vorgesehenen rechtlichen Vo-

raussetzungen einzuhalten. 

 

§ 13 Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor Ablauf der gesetzlich bestimmten Frist 

vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder einer in der Einladung zur Haupt-

versammlung bezeichneten Stelle anmelden.  

 

(2) Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur 

Ausübung des Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch 

den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes 

hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und 

muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse min-

destens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs 

und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind. Im Verhältnis zur Gesell-

schaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder für die Ausübung des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. 

  

(3) In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist für den Zu-

gang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes vorgesehen werden. 
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§ 14 Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Ist 

dieser verhindert, so leitet die Hauptversammlung eine vom Aufsichtsrat gewählte Per-

son, die nicht zwingend Mitglied des Aufsichtsrats sein muss. 

 

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Ver-

handlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmung.  

 

(3) Der Versammlungsleiter kann das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich an-

gemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Haupt-

versammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für 

den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für 

den einzelnen Redner festzulegen. 

 

§ 15 Beschlussfassung 

(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Das Stimmrecht 

beginnt, wenn auf die Aktie die gesetzliche Mindesteinlage geleistet ist. 

 

(2) Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche 

Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, 

sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit 

der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals ge-

fasst. 

 

(3) Die Aktionäre können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des 

Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Sofern die Vollmacht nicht 

einer von § 135 AktG erfassten Person oder Institution erteilt wird, bedürfen die  

Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-

über der Gesellschaft der Textform (§126 b BGB). In der Einberufung der Hauptver-

sammlung kann eine Erleichterung für die Formwahrung bestimmt werden. 

 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung 

auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und 

sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 

die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der 

Hauptversammlung bekannt gemacht. 

 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne 
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an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommuni-

kation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, die Einzelheiten 

zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung 

bekannt gemacht. 

 

(6) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversamm-

lung persönlich teilnehmen. Aufsichtsratsmitgliedern ist die Teilnahme an der Haupt-

versammlung im Weg der Bild- und Tonübertragung in den Fällen gestattet, in denen 

ihnen aufgrund rechtlicher Einschränkungen, aus gesundheitlichen Gründen, aufgrund 

ihres Aufenthalts im Ausland oder aufgrund einer unangemessenen Anreisedauer die 

physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem Auf-

wand möglich wäre. Aufsichtsratsmitgliedern, die nicht den Vorsitz in der Hauptver-

sammlung führen, ist die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und 

Tonübertragung zudem in den Fällen gestattet, in denen die Hauptversammlung als vir-

tuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-

mächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird. 

 

VI. Jahresabschluss 

 

§ 16 Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung 

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss so-

wie den Lagebericht für das vorangegangene Geschäftsjahr aufzustellen. Diese Unterlagen 

sind unverzüglich nach ihrer Aufstellung zusammen mit dem Vorschlag des Vorstands für den 

Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat 

vorzulegen. 

 

(2) Die Hauptversammlung entscheidet über die Verwendung des Bilanzgewinns. 

 

VII. Schlussbestimmungen 

 

§ 17 Gründungsaufwand 

Die Gesellschaft trägt den Aufwand des Formwechsels, nämlich Beurkundungskosten, Kosten 

der Gründungsprüfung, Kosten der Handelsregisteranmeldung, Gerichtskosten und Veröffent-

lichungskosten bis zu einem Betrag von € 100.000,00. 

 

 

 

 

 


